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1.0 Umweltbericht 

1.1 Einleitung 

 

Rechtliche Grundlage Das Baugesetzbuch sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass für die Be-

lange des Umweltschutzes im Rahmen der Aufstellung oder Änderung eines 

Bauleitplanes nach § 1 Abs. 6. Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt wird, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-

kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 

werden. Die Inhalte des Umweltberichtes richten sich nach der Anlage 1 

zum BauGB (§ 2 a S. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB). 

Inhalt und Ziel des  

Bebauungsplans 

Die Gemeinde Obersulm beabsichtigt am östlichen Ortsrand des Ortsteils 

Weiler ein Baugebiet auszuweisen. Um hierfür die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen zu schaffen, wurde der vorliegende Bebauungsplan „Torgär-

ten“ erarbeitet. Die Planung weist folgende Merkmale auf: 

• Geltungsbereich des Bebauungsplans insgesamt ca. 0,31 ha 

• Allgemeines Wohngebiet (WA), GRZ 0,4 auf 0,13 ha 

• Öffentliche Verkehrsflächen 256 m² 

• Private Grünflächen ca. 0,15 ha 

• flächige und Einzelpflanzpflichten auf privaten Grundstücksflächen 

• Pflanzbindungen auf privaten Grundstücksflächen 

Darstellung der für den 

Bauleitplan geltenden 

Ziele des Umweltschut-

zes  

Beim Planungsgebiet „Torgärten“ sind vor allem die in Tabelle 1 aufgeführ-

ten Fachgesetze und Rechtsgrundlagen für die Ziele des Umweltschutzes 

von Belang. 

 

 

Tabelle 1: Wichtigste zu beachtende Fachgesetze und 

fachrechtliche Umweltanforderungen 

 Relevant für Schutzgut 

 P/T L/E Bo W K/L M K/S 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)   ⚫ ⚫    

Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG)   ⚫ ⚫    

Baugesetzbuch (BauGB) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG B-W) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Richtlinie des Rates über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (79/409/EWG) 

⚫       

Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

(92/43/EWG) 

⚫       

Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzen-

arten Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

⚫       

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)     ⚫ ⚫  

TA-Lärm      ⚫  
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Tabelle 1: Wichtigste zu beachtende Fachgesetze und 

fachrechtliche Umweltanforderungen 

 Relevant für Schutzgut 

 P/T L/E Bo W K/L M K/S 

TA-Luft     ⚫ ⚫  

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)    ⚫    

Wassergesetz Baden-Württemberg    ⚫    

 

 

Beschreibung der 

Prüfmethoden  

Abgrenzung 

Die räumliche und inhaltliche Abgrenzung orientiert sich an den Grenzen 

des Planungsgebietes. Für die im Zusammenhang mit benachbarten Berei-

chen zu betrachtenden Schutzgüter wurde der Betrachtungsraum erweitert 

(textliche Erläuterung). 

Umweltbericht Die Umweltbelange werden im Umweltbericht systematisch nach den 

Schutzgütern verbal abgehandelt:  

  Bestandsaufnahme und -bewertung 

 Auswirkungen 

 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation 

 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-

führung der Planung. 

Eingriffs-Ausgleichs-Bi-

lanzierung 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 

sowie Boden erfolgt nach dem Ökokontoverfahren1. 

 Bei den Schutzgütern Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild wird eine ver-

bale Argumentation mit tabellarischer Gegenüberstellung von Eingriff und 

Ausgleich erarbeitet (Tabelle 12). 

Schwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung der 

Informationen 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen und Unterla-

gen sind keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten aufgetreten. 

 

1.2 Planerische Vorgaben 

Regionalplan In dem „Regionalplan Heilbronn-Franken 2020“ wird das Planungsgebiet als 

Flur dargestellt. Es grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet und an beste-

hende Siedlungsflächen an und ist Teil eines Gebietes für Erholung2 (vgl. 

Abbildung 1). 

  

 
1 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-
geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 

 

2 Regionalverband Heilbronn-Franken, 2020: Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 
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Abbildung 1:  

Auszug aus dem 

Regionalplan Heilbronn-

Franken, verändert: Pla-

nungsgebiet siehe rote 

Umrandung 

 

 

 

Flächennutzungsplan Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirt-

schaft dargestellt3. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren an-

gepasst. 

 

1.3 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 

anlagebedingte 

Wirkfaktoren 

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind zu beurteilen: 

 Versiegelung und Bebauung wirken sich auf den Boden, den Wasser-

haushalt, das Klima sowie auf Pflanzen und Tiere und das Landschafts-

bild ungünstig aus.  

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen wirkt sich v. a. auf das Schutzgut 

Pflanzen und Tiere sowie auf das Landschaftsbild ungünstig aus. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren wirken dauerhaft. 

baubedingte 

Wirkfaktoren 

 

Durch die Umsetzung der Planung sind baubedingte Auswirkungen wäh-

rend der Bauphase zu erwarten (z. B. Lärm durch Bautätigkeit, vorüberge-

hende Inanspruchnahme von Flächen für Materiallager und Arbeitsraum, 

Störung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung). 

betriebsbedingte 

Wirkfaktoren 

Aufgrund des zusätzlichen Verkehrs durch die An- und Abfahrt von Anwoh-

nern / Besuchern des Wohngebietes sind gewisse Zunahmen an Lärm- und 

Schadstoffemissionen zu erwarten. 

 

  

 
3 Verwaltungsraum Obersulm, 2006: Flächennutzungsplan 2. Fortschreibung Verwaltungsraum Obersulm 



Umweltbericht zum Bebauungsplan „Torgärten“ in Obersulm  4 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

 

Tabelle 2: Zusammenstellung potentieller Wirkfaktoren 

Schutzgut Wirkfaktoren 

b
a

u
b

e
-

d
in

g
t 

a
n

la
g

e
-

b
e

d
in

g
t 

b
e

tr
ie

b
s-

b
e

d
in

g
t 

Fläche  Flächenverlust  x  

Boden  Versiegelung  x  

  Bodenverdichtung / -umlagerung x  x 

Wasser  Schadstoffeintrag x   

  Verringerung Grundwasserneubildung  x  

Klima / Luft  Verlust von klimatisch wirksamen Flächen  x  

  Schadstoffimmissionen x  x 

Pflanzen und Tiere  Zerstörung und Verlust von Biotopstrukturen und Tötung 

von Lebewesen 

x x  

  Zerschneidung  x  

  Störung benachbarter Bereiche und des bisherigen Biotop-

gefüges 

x x x 

  Lärm, Lichtreflexe, Bewegung, Vibration x x x 

Landschaft  Anthropogene Überformung des Landschaftsbildes  x  

  Verlust natürlicher Landschaftsformen /-strukturen  x  

Mensch  Verlust von Erholungsflächen  x  

  Erhöhte Lärm- bzw. Schadstoffbelastung   x 

Kultur- und Sachgüter  Zerstörung oder  x  

  Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern x x  

 

 

1.4 Übersicht über die prognostizierte Entwicklung des 

Umweltzustands bei Durchführung der Planung anhand der 

Kriterien von Anlage 1 Nr. 2b) BauGB  

Checkliste Die Übersicht in Tabelle 3 stellt die in Anlage 1 Nr. 2b) BauGB aufgelisteten 

potentiellen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase zusammen. Die Tabelle bezieht sich dabei auf die Kriterien cc) bis hh).  

Die Kriterien  

• aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit 

relevant einschließlich Abrissarbeiten und 

• bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 

Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich 

die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist 

werden in Kap. 1.5 behandelt. 
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Tabelle 3: Übersicht über potentielle Auswirkungen in der Bau- und Betriebsphase -  

Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2 b) 

 Prognose: Beschreibung und Bewertung möglicher erheblicher Auswirkun-
gen während 

Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2 b): Bauphase Betriebsphase 

cc) der Art und Menge an   

- Schadstoffen, Aushub auf dem Flurstück 124 nicht 
belastet (Z 0 – Grenzwerte werden ein-
gehalten, siehe Kap. 1.5.3.2). Aufschüt-
tung auf dem Flurstück 125/1 (keine 
Einordnung nach VwV Boden vorhan-

den) → Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

Emissionen Kraftfahrzeuge 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

- Emissionen von Lärm, Baulärm, An- und Abfahrten; 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

Lärmemissionen durch an- und abfah-
rende Bewohner und Besucher des 
Gebietes 

 → Nicht erheblich i. S. d. UVPG  

- Erschütterungen, Ggf. Erschütterungen während der 
Bautätigkeit  

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

keine Belastungen zu erwarten 

- Licht, keine Belastungen zu erwarten Vermeidung der Beeinträchtigung von 
Insekten und Fledermäusen (siehe 
Kap. 1.6) 

- Wärme, keine Belastungen zu erwarten Aufheizung der Baukörper und Straßen 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

- Strahlung  Es sind keine außergewöhnlichen 
Strahlungsbelastungen durch das Vor-
haben bzw. für die Bewohner zu er-
warten 

Es sind keine außergewöhnlichen 
Strahlungsbelastungen durch das Vor-
haben bzw. für die Bewohner zu er-
warten 

- Verursachung von Belästigungen Ev. Belästigungen durch Staub wäh-
rend der Bauphase; 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

Ggf. kann es durch die angrenzende 
Landwirtschaft zu Staub-, Lärm- und 
Geruch-Immissionen sowie einer 
Pflanzenschutzmittelabtrift kommen 

dd) der Art und Menge der    

- erzeugten Abfälle und Abfall aus der Bautätigkeit und durch 
die Auffüllungen auf dem Flurstück 
125/1 zu erwarten 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 
Bodenaushub s. u. 

Hausmüll,  
Schmutzwasser geht der Kanalisation 
zu; nicht verschmutztes Oberflächen-
wasser wird in bestehenden Regen-
wasserkanal auf dem Flurstück 160 ge-
leitet. Zur Vermeidung einer Mehrbe-
lastung sind Retentionszisternen mit 
Mindestvolumen vorgeschrieben 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG  

- ihrer Beseitigung und Verwertung Der Großteil der Böden im Planungsge-
biet erfüllen gültige Z 0 – Grenzwerte;  
Aushubmaterial kann nach Einschät-
zung der Baugrunderkundung uneinge-
schränkt verwendet werden. (Siehe 
Kap. 1.5.3.2), die Aufschüttung auf 
dem Flurstück 125/1 muss fachkundig 
entsorgt werden. 

→ Nicht erheblich i. S. d. UVPG 

Schmutzwasser wird über die Kanalisa-
tion entsorgt, nicht verunreinigtes Nie-
derschlagswasser wird in bestehenden 
Regenwasserkanal auf dem Flurstück 
160 eingeleitet. 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder 
die Umwelt (zum Beispiel durch Un-
fälle oder Katastrophen) 
 

Es sind keine Belastungen zu erwarten. Es ist nicht zu erwarten, dass von der 
Wohnbebauung Risiken im vorgenann-
ten Sinne ausgehen.  
Außergewöhnliche Risiken hinsichtlich 
Hochwasser oder Erdbeben sind nicht 
gegeben. 
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Tabelle 3: Übersicht über potentielle Auswirkungen in der Bau- und Betriebsphase -  

Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2 b) 

 Prognose: Beschreibung und Bewertung möglicher erheblicher Auswirkun-
gen während 

Kriterien nach Anlage 1 Nr. 2 b): Bauphase Betriebsphase 

Im Planungsgebiet oder der Umge-
bung befinden sich laut RPK keine 
Störfallbetriebe. 

ff) der Kumulierg. m. d. Auswirkun-
gen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete unter Berücks. etw. be-
steh. Umweltprobl. in Bezug auf 
mglw. betroffene Gebiete mit spezi-
eller Umweltrelevanz oder auf die 
Nutzung von natürlichen Ressour-
cen 

Kumulierende Vorhaben sind nicht be-
kannt 

Kumulierende Vorhaben sind derzeit 
nicht bekannt. 

gg) der eingesetzten Techniken und 
Stoffe 

keine Belastungen zu erwarten keine Belastungen zu erwarten 
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1.5 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands 

(Basisszenario); Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

 Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 

 Biotope 

Nutzung 

Umgebung 

 

Die geplante Wohnbaufläche liegt am östlichen Rand des Obersulmer Orts-

teils Weiler. Im Norden und Westen wird das Planungsgebiet durch die vor-

handene Wohnbebauung begrenzt. Im Süden schließt sich eine Streuobst-

wiese, die sich in weit fortgeschrittener Verbuschung befindet, an. Zudem 

befindet sich südlich des Planungsgebiets eine Feldhecke, die ein nach § 30 

BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschütztes Biotop darstellt. Im Osten schlie-

ßen an das Planungsgebiet Weinberge an. 

Planungsgebiet 

 

Auf dem Flurstück 124 befindet sich eine Streuobstwiese, deren Unterwuchs 

aus Grünland der Ausprägung Frische Fettwiese (LUBW-Biotop Nr. 33.41) 

besteht. Im Osten des Flurstücks befindet sich ein Regenrückhaltebecken 

und eine Kirschlorbeerhecke verläuft entlang der Flurstücksgrenze. Die Flur-

stücke 125/1 und 125/2 werden gärtnerisch genutzt. Eine Teilfläche des Flur-

stücks 147 befindet sich ebenfalls im Planungsgebiet und besteht aus einem 

asphaltierten Feldweg. 

Bestandsbeschreibung 

 

Im Folgenden werden die im Baugebiet vorhandenen Biotoptypen näher er-

läutert (Lage siehe Anlage 1: Bestandsplan): 

Streuobstwiese Die Streuobstwiese auf dem Flurstück 124 wird vor allem durch niederstäm-

mige, teilweise sehr junge Obstbäume gebildet (vgl. Foto 1). Meist handelt 

es sich bei den Obstbäumen um Apfelbäume. Des Weiteren steht in dem 

Planungsgebiet ein großer Kirschbaum. 

Fettwiesen Der Unterwuchs der Streuobstwiese wird auf dem Flurstück 124 aus einer 

Fettwiese mittlerer Standorte gebildet. Diese ist gekennzeichnet durch ei-

nen hohen Gräseranteil. Es kommen auch vereinzelte Magerkeitszeiger wie 

die Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), die Wilde Möhre (Daucus ca-

rota) und die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) vor. Die Mahd der Fett-

wiese findet in kurzen Abständen statt. 
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Foto 1: 

Streuobstbestand mit 

einer Fettwiese mittle-

ren Standortes als Un-

terwuchs 

 

Garten mit Hecken aus 

nicht heimischen 

Straucharten 

Das Grünland auf den gärtnerisch genutzten Flurstücken 125/1 und 125/2 

wird rasenartig gepflegt. Auf den Flächen befinden sich einige Beerensträu-

cher sowie weitere strauchartige Ziergehölze (vgl. Foto 2). Zudem wachsen 

auf den Gartenflächen vereinzelt Obstbäume. In dem Garten ist eine ver-

fugte Mauer als Hangbefestigung sowie eine Treppe vorhanden. Des Weite-

ren wachsen in dem Planungsgebiet Hecken aus nicht heimischen Strauch-

arten wie Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) sowie einige Haselnusssträu-

cher (Corylus avellana). 

Foto 2: 

Garten 

 

Von Bauwerken bestan-

dene Fläche 

Im Osten des Flurstücks 124 ist ein Regenrückhaltebecken vorhanden (vgl. 

Foto 3). Im Westen des Flurstücks steht zudem ein kleiner Schuppen. 
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Foto 3: 

Regenrückhaltebecken  

 

Völlig versiegelte Straße Im Osten des Planungsgebietes befindet sich ein versiegelter Feldweg (vgl. 

Foto 4). 

Foto 4: 

Völlig versiegelter Feld-

weg 

 

Grasreiche Ruderalflur Entlang der versiegelten Straße sowie im Bereich um das Regenrückhalte-

becken ist eine grasreiche Ruderalvegetation anzutreffen. 

Bewertung Bestand Die im Planungsgebiet vorkommenden Biotoptypen sind folgendermaßen 

einzustufen: 

• Stufe III (mittel)   Fettwiese mit jungem Streuobstbestand, 

    Grasreiche Ruderalvegetation 

• Stufe II (gering)  Garten 

• Stufe I (sehr gering)  Bauwerke, versiegelte Straße 
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Biologische Vielfalt Insgesamt ist nahezu die Hälfte der Planungsgebietsfläche der Wertstufe 

mittel und die andere Hälfte der Planungsgebietsfläche der Wertstufe ge-

ring zuzuordnen. 

Empfindlichkeit Gegen Überbauung / Zerstörung sind alle Biotope hoch empfindlich. I. d. R. 

sind jedoch hochwertige und/oder auf spezielle Standorte angewiesene Bi-

otope sowie Biotope, die einen langen Entwicklungszeitraum benötigen 

schwierig und u. U. auch gar nicht wieder zu entwickeln.  

Auswirkungen Durch die geplante Bebauung geht ein Biotopkomplex aus einem relativ jun-

gen Streuobstbestand mit Fettwiese, einem Garten und Hecken aus nicht 

heimischen Strauchbeständen verloren, Lebensraumbeziehungen werden 

ge- bzw. zerstört. 

 

 Artenschutz 

Rechtliche Grundlagen 

§§ 44 und 45 BNatSchG4  

Für Planungsvorhaben ist im Bundesnaturschutzgesetz § 44 ff (Vorschriften 

für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) 

und § 45 ff (Ausnahmen) des Bundesnaturschutzgesetztes zu beachten. 

Ökologische 

Übersichtsbegehung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden am 13.04., 

23.04., 10.05. und am 25.05.2022 von der Arbeitsgemeinschaft Wasser und 

Landschaftsplanung ökologische Übersichtsbegehungen durchgeführt5.  

Ziel der Untersuchungen war es festzustellen, ob von der Planung arten- 

oder naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sein 

könnten. Hierfür wurden die Habitatstrukturen im Vorhabengebiet und der 

angrenzenden Umgebung begutachtet. 

Spezielle artenschutz-

rechtliche  

Untersuchungen 

Aufgrund fehlender Habitatstrukturen wurde kein weiterer Untersuchungs-

bedarf bei den Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, 

Schmetterlingen und Käfern festgestellt. In Folge der Standorteigenschaften 

kommen keine europarechtlich oder national geschützten Pflanzenarten in 

dem Planungsgebiet vor. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG (Tötung, Störung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) werden durch das 

Planungsvorhaben nicht ausgelöst. 

 

 Biotopverbund 

Biotopverbund Nach § 20 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz haben die Bundesländer den 

Auftrag einen Biotopverbund zu schaffen, der mindestens 10 % ihrer Lan-

desfläche umfasst. Ziel des landesweiten Biotopverbunds ist es - neben der 

nachhaltigen Sicherung heimischer Arten, Artengemeinschaften und ihrer 

Lebensräume - funktionsfähige, ökologische Wechselbeziehungen in der 

Landschaft zu bewahren, wiederherzustellen und zu entwickeln. 

Fachplan landesweiter 

Biotopverbund 

Mit dem Fachplan Landesweiter Biotopverbund schafft das Land die Vo-

raussetzung für die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgabe. Der 

 
4 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 

2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 30.6.2017 I 2193 

5 Arbeitsgemeinschaft Wasser und Landschaftsplanung, 2022: Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung zum Bauvor-

haben Torgärten im Gebiet der Gemeinde Obersulm, OT Weiler, Landkreis Heilbronn 
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Fachplan ist beim Daten- und Kartendienstes der LUBW6 abrufbar und um-

fasst die Planungsgrundlagen für das Offenland trockener, mittlerer und 

feuchter Standorte und die Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans. 

Abbildung 2:  

Übersicht Fachplan 

landesweiter Biotopver-

bund (Geltungsbereich 

schwarz) (Auszug LUBW 

2023, verändert) 

 

Eingriff Fast die gesamte Fläche des Planungsgebietes liegt in einer vom Fachplan 

landesweiter Biotopverbund ausgewiesenen Kernfläche mittleren Standor-

tes für den Biotopverbund (vgl. Abbildung 2). 

 

 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Natura 2000 Von der Umsetzung der Planung sind keine Natura 2000-Gebiete direkt be-

troffen. Das FFH-Gebiet 7021341 „Löwensteiner und Heilbronner Berge“ 

liegt ca. 1 km östlich des Gebietes. Es sind keine erheblichen Auswirkungen 

auf Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

NSG / LSG Der östliche Rand des Planungsgebiets liegt im Landschaftsschutzgebiet 

1.25.029 „Oberes Sulmtal mit Randhöhen“. Dies umfasst vor allem den as-

phaltierten Feldweg. Die geplanten Bauflächen befinden sich außerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund der geringfügigen Betroffenheit des 

Landschaftsschutzgebietes, der Randlage sowie der Tatsache, dass bereits 

eine vergleichbare Bebauung nördlich angrenzt, sind keine erheblichen Aus-

wirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten. Darüber hinaus 

werden die Auswirkungen der Bebauung durch eine zum Landschafts-

schutzgebiet hin vorgesehene Eingrünung minimiert. Es sind keine Natur-

schutzgebiete direkt betroffen. 

Naturpark Das Planungsgebiet liegt in dem Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ 

(Schutzgebiets-Nr. 5). 

Gesetzlich geschützte 

Biotope 

In dem Planungsgebiet sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhan-

den. Das gesetzlich geschützte Biotop „Feldhecke Nordstraße ö Weiler“ (Bi-

otop-Nr. 168221250841) grenzt an das Planungsgebiet an. In dieses wird 

nicht eingegriffen. Durch einen flächigen Pflanzzwang im südöstlichen Teil 

des Planungsgebietes wird das Biotop abgeschirmt und die 

 
6 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 2022: Daten- und Kartendienst der LUBW, https://udo.lubw.baden-wuert-

temberg.de/public/ [abgerufen am 06.09.2023] 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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Beeinträchtigungen minimiert. Deshalb sind keine erheblichen Auswirkun-

gen auf das gesetzlich geschützte Biotop zu erwarten (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3:  

Übersicht geschützte 

Biotope und Land-

schaftsschutzgebiet 

(Geltungsbereich 

schwarz) (Auszug LUBW 

2023, verändert) 

 

 

 Schutzgut Landschaftsbild 

Situation 

Umgebung  

Das geplante Baugebiet liegt am östlichen Siedlungsrand von Weiler. Nörd-

lich und westlich schließen sich Wohnhäuser an. Südlich des Planungsge-

bietes befindet sich eine verbuschte Streuobstwiese und eine Feldhecke. 

Östlich grenzen an das Planungsgebiet Rebflächen an (vgl. Foto 5). 

Foto 5: 

Feldhecke und Weinre-

ben angrenzend an das 

Planungsgebiet (Bioplan 

2023) 

 

Planungsgebiet Das Planungsgebiet selbst ist durch die gärtnerische Nutzung und eine 

junge Streuobstwiese geprägt (vgl. Foto 6). 
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Vorbelastungen Die nördlich und westlich angrenzenden Siedlungsflächen sowie die anth-

ropogene gärtnerische Nutzung stellen eine Vorbelastung des Landschafts-

bildes dar. 

Foto 6: 

Gärtnerische Nutzung 

und eine Streuobst-

wiese in dem am Orts-

rand gelegenen Pla-

nungsgebiet (Bioplan 

2023) 

 

Ressource  

Landschaftsbild 

Entlang des Siedlungsrandes von Weiler ist die Landschaft ähnlich struktu-

riert wie im Planungsgebiet. Es gehen daher keine für die Region außerge-

wöhnlichen Landschaftsstrukturen verloren. 

Bewertung/  

Empfindlichkeit 

Aufgrund der geringen Größe des Planungsgebietes und der umliegenden 

bestehenden Bebauung weist das Gebiet für das Schutzgut Landschaftsbild 

eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Planungsvorhaben auf. 

Auswirkungen Der derzeitige Bestand an Garten und Streuobstwiese wird mit einem 

Wohngebiet überbaut. Der Ortsrand verschiebt sich nach Osten. Aufgrund 

der geringen Größe des Planungsgebietes und bei einer entsprechenden 

Eingrünung sind jedoch keine weithin sichtbaren negativen Auswirkungen 

zu erwarten. 

 

 Schutzgut Fläche / Boden 

 Natürliche Böden nach Daten des LGRB 

Geologie Geologisch liegt das Planungsgebiet im Verbreitungsgebiet von Gesteinen 

der Grabfeld-Formation (Gipskeuper)7. 

Natürlich anstehender 

Boden 

In dem Planungsgebiet sind schwere Lehmböden anzutreffen. Der Boden 

wird bezüglich der Bodenfunktionen in Anlehnung an Heft 31 Luft-Boden-

Abfall des Umweltministeriums8 folgendermaßen bewertet: 

 

 

 
7 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2022: Stellungnahme zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ vom 18.08.2022 

8 Umweltministerium Baden-Württemberg, 1995: Luft – Boden – Abfall, Heft 31; Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-

fähigkeit – Leitfaden für Planungen und Gestattungsverfahren 
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Tabelle 4: Bewertung der natürlichen Böden im Planungsgebiet 

Bodenart / Flurstücks- 
nummer 

Bewertung der Bodenfunktion Gesamt- 
bewertung Klassenzeichen NatVeg NatBod AKiWas FiPu 

Schwere Lehmböden 124, 125/1, 
125/2 

3 2 1 3.5 
mittel 

 Bodenfunktionen: 
NatVeg =  Standort für natürliche Vegetation 
NatBod =  natürliche Bodenfruchtbarkeit 
AkiWas =  Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
FiPu  =  Filter und Puffer für Schadstoffe 

Bewertungsklassen: 
4 = sehr hoch 
3 = hoch 
2 = mittel 
1 = gering 
0 =  sehr gering 
8 =  keine sehr hohe Bedeu-
tung als Standort für die na-
türliche Vegetation 

   

 

Bewertung der  

natürlichen Böden 

Die im Planungsgebiet vorkommenden schweren Lehmböden besitzen eine 

mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit. Während die Böden eine hohe bis 

sehr hohe Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffe erfüllen, besitzen 

sie nur eine geringe Funktionsfähigkeit als Ausgleichskörper im Wasser-

kreislauf. Für die natürliche Vegetation haben die Lehmböden eine hohe Be-

deutung. Insgesamt kommt den natürlich gelagerten Böden im Planungsge-

biet eine mittlere Bedeutung zu. 

Vorbelastungen Die im Bereich des Feldweges und des Regenrückhaltebeckens versiegelten 

Böden stellen eine Vorbelastung für das Schutzgut Boden dar. Im östlichen 

Teil des Flurstücks 125/1 kam es zu einer Auffüllung. Diese stellt ebenfalls 

eine Vorbelastung für das Schutzgut Boden dar. 

Empfindlichkeit Natürlich anstehende Böden sind gegenüber Versiegelung, Verlagerung, 

und Abgrabung hoch empfindlich. Bindige Böden, wie der im Gebiet vor-

kommende Lehmboden, ist zudem gegenüber Verdichtung, z.B. durch Be-

fahren, hoch empfindlich. 

Auswirkungen Durch die Planung werden mittelwertige Böden in Anspruch genommen. Im 

Zuge der Bebauung wird Boden ausgehoben, verlagert und versiegelt. Nach 

der Umsetzung der Planung sind ca. 35 % der Planungsgebietsfläche versie-

gelt. Dies entspricht einer Neuversiegelung von etwa 857 m². In den versie-

gelten Bereichen kommt es zum Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. Das 

ursprüngliche Bodengefüge ist nicht wiederherzustellen. Auch außerhalb 

der versiegelten Flächen ist mit Verdichtungen durch das Befahren mit 

schweren Baumaschinen zu rechnen. 

 

 Orientierende geotechnische Untersuchungen auf dem Flur-

stück 125/1 

Geotechnische  

Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden von der WALTER Ingeni-

eure GmbH & Co. KG ein Baugrundgutachten für das Flurstück 125/1 er-

stellt9. Hierbei wurden drei Rammkernsondierungen durchgeführt (vgl. 

 
9 WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG (ehemals Walter + Partner GbR Beratende Ingenieure VBI), 2022: BV Göldenboth - 

Flurstück 1125/1, Nordstraße, Obersulm, Weiler - Baugrundgutachten 
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Abbildung 4). Auf dem Flurstück 125/2 wurden keine Sondierungen durch-

geführt. Zudem wurden für bodenmechanische Laboruntersuchungen auf 

dem Flurstück 125/1 Bodenproben entnommen und in den Bohrlöchern die 

Grundwasserstände gemessen. 

Oberboden Auf dem Flurstück 125/1 besteht der Oberboden aus 0,1 m mächtigem toni-

gem, schwach organischem, dunkelbraunem Schluff. 

Deckschicht Die Rammkernsondierung 3 (vgl. Abbildung 4) zeigt, dass im östlichen Be-

reich des Flurstücks 125/1 eine Auffüllung durchgeführt wurde, sodass hier 

in den Tiefen von 0,1 m bis 0,3 m rotbrauner, steifer bis halbfester Ton und 

Steine anzutreffen sind. Eine Einordnung der Auffüllung nach VwV Boden ist 

nicht erfolgt. 

Grabfeld-Formation Auf dem Flurstück 125/1 ist bei den Rammkernsondierungen 1 und 2 (vgl. 

Abbildung 4) ab einer Tiefe von 0,1 m verwitterter Gipskeuper anzutreffen. 

Im Bereich der Auffüllung kommt der verwitterte Gipskeuper ab einer Tiefe 

von 0,3 m vor. Die Gipskeuper besteht aus schwach kiesigem, violettem und 

grauem Ton und Tonstein. Die Sondierungen mussten aufgrund einer ho-

hen Mantelreibung nach 2 m abgebrochen werden. Laut Stellungnahme des 

Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ist mit einem oberflächen-

nahen saisonalen Schwinden und Quellen des Verwitterungsbodens zu 

rechnen. Zudem sind Verkarstungserscheinungen nicht auszuschließen10. 

Umweltuntersuchung Eine umwelttechnische Untersuchung liegt für das Flurstück 125/1 nicht vor. 

Abbildung 4:  

Rammkernsondierung 

auf Flurstück 125/111 

 

 

 
10 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2022: Stellungnahme zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ vom 18.08.2022 

11 WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG (ehemals Walter + Partner GbR Beratende Ingenieure VBI), 2022: BV Göldenboth - 

Flurstück 1125/1, Nordstraße, Obersulm, Weiler - Baugrundgutachten 
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 Orientierende geotechnische Untersuchungen auf dem Flur-

stück 124 

Geotechnische  

Untersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden von der WALTER Ingeni-

eure GmbH & Co. KG ebenfalls ein Baugrundgutachten für das Flurstück 124 

erstellt12. Auch hier wurden drei Rammkernsondierungen durchgeführt (vgl. 

Abbildung 5). 

Oberboden Auf dem Flurstück 124 wurde ein 0,2 m mächtiger Mutterboden aus schluf-

figem, schwach organischem, dunkelbraunem Ton angetroffen. 

Deckschicht Zwischen einer Tiefe von 0,2 m und 1,2 m, bzw. 1,4 m und 1,7 m, wird der 

Boden aus Hanglehm gebildet. Dieser besteht aus schwach schluffigem, rot-

braunem, steifem Ton. 

Grabfeld-Formation Unter dem Hanglehm folgt auf dem Flurstück 124 die sogenannte Grabfeld-

Formation mit verwittertem Gipskeuper, der aus grauem, rotbraunem, 

halbfestem Ton und Tonmergel besteht. Nach 2 m mussten die Sondierun-

gen aufgrund einer hohen Mantelreibung abgebrochen werden. Laut Stel-

lungnahme des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ist mit ei-

nem oberflächennahen saisonalen Schwinden und Quellen des Verwitte-

rungsbodens zu rechnen. Zudem sind Verkarstungserscheinungen nicht 

auszuschließen13. 

Umweltuntersuchung Für den angetroffenen Boden wurde orientierend eine umwelttechnische 

Untersuchung durchgeführt und nach der Verwaltungsvorschrift (VwV) des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial untersucht und bewertet. 

 Die untersuchten Bodenstoffe sind aufgrund unauffälliger Werte in die Ein-

bauklasse Z0 einzustufen. Das Material darf uneingeschränkt verwendet 

werden. 

 
12 WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG, 2023: Gemeinde Obersulm, Erschließung Torgärten, Weiler, Baugrundgutachten – 

Schadstoffe 

13 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2022: Stellungnahme zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ vom 18.08.2022 
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Abbildung 5:  

Rammkernsondierun-

gen 3, 4 und 5 liegen 

auf dem Flurstück 12414 

 

 

 

 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer Ständig Wasser führende Oberflächengewässer sind innerhalb des Bauge-

bietes nicht vorhanden. Ca. 160 m südwestlich verläuft der Schlierbach. 

Starkregenuntersu-

chung 

Eine für das Planungsgebiet durchgeführte Starkregenanalyse zeigte, dass 

das Baugebiet auch bei einem extremen Starkregenereignis nur gering ge-

fährdet ist.15 

WSG Das Gebiet liegt in keinem festgesetzten oder geplanten Wasserschutzge-

biet. 

Grundwasser Das Baugebiet liegt in der hydrogeologischen Einheit Gipskeuper und Un-

terkeuper (GWL/GWG). Dieses Festgestein besitzt je nach Verkarstung eine 

regional bedeutsame mäßige bis mittlere Durchlässigkeit und Ergiebigkeit. 

Es stellt im unverwitterten und unausgelaugten und bei vollständiger Aus-

laugung und der darauffolgenden Kompaktion einen Grundwassergeringlei-

ter dar. Im verwitterten und ausgelaugten Zustand ist es ein schichtig ge-

gliederter, zellig poröser Schicht- bis Kluft-/ Karstgrundwasserleiter16. Die-

ser ist jedoch von einer nur gering durchlässigen Deckschicht aus schwerem 

Lehm bedeckt. 

Grundwasser- 

flurabstand 

Der Grundwasserflurabstand ist für das Planungsgebiet nicht bekannt. Bei 

den Rammkernsondierungen auf dem Flurstück 125/1 wurde in den 

 
14 WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG, 2023: Gemeinde Obersulm, Erschließung Torgärten, Weiler, Baugrundgutachten – 

Schadstoffe 

15 Klinger und Partner Ingenieurbüro für Baulandentwicklung, 2022: Baugebiet Torgärten Obersulm Starkregenuntersu-

chung Bericht 

16 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Hrsg.), 2021: LGRB-Kartenviewer, 

https://maps.lgrb-bw.de [abgerufen am 05.09.2023] 
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Bohrlöchern kein Grundwasser angetroffen17. Laut der Stellungnahme des 

LGRB kann hochstehendes Grundwasser mit kleinen Flurabständen nicht 

ausgeschlossen werden18. 

Empfindlichkeit Der schwere Lehmboden leitet Niederschlagswasser nur gering in grund-

wasserführende Schichten weiter. Der Boden besitzt für Schadstoffe jedoch 

eine hohe bis sehr hohe Filter- und Pufferfunktion. Das Grundwasser ist da-

her nur gering empfindlich gegenüber Schadstoffeinträgen, z.B. durch Be-

triebsstoffe während des Baus. 

Bewertung Die derzeit unbebauten Flächen tragen aufgrund der geringen Durchlässig-

keit nur gering zur Grundwasserneubildung bei. Das Schutzgut Grundwas-

ser besitzt im Planungsgebiet eine geringe Bedeutung. 

Auswirkungen Da die Eingriffsfläche keine wesentliche Rolle in der Grundwasserneubil-

dung spielt, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Wasserhaushal-

tes zu erwarten. Allerdings ist mit einer gewissen Erhöhung des Oberflä-

chenabflusses zu rechnen, da durch die Umsetzung der Planung Flächen 

versiegelt werden und das anfallende Niederschlagswasser nicht im ge-

wohnten Maße versickern bzw. verdunsten kann. Im Osten des Flurstücks 

124 befindet sich jedoch ein Regenrückhaltebecken, welches auch weiterhin 

bestehen bleibt. 

 

 Schutzgut Luft 

Erhaltung der bestmög-

lichen Luftqualität 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die 

Anforderungen für Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte 

liegen. Artikel 9 besagt, dass  

 • die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in de-

nen die Werte der Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu er-

stellen haben und 

• die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den 

Grenzwerten halten und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität 

im Einklang mit der Strategie einer dauerhaften und umweltgerechten 

Entwicklung zu erhalten. 

 Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsver-

ordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 

Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an 

die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die 

Bauleitplanung, sodass gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Er-

haltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der 

 
17 WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG (ehemals Walter + Partner GbR Beratende Ingenieure VBI), 2022: BV Göldenboth - 

Flurstück 1125/1, Nordstraße, Obersulm, Weiler - Baugrundgutachten 

18 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2022: Stellungnahme zum Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Torgärten“ vom 18.08.2022 
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Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-

schritten werden, bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen 

ist. 

Auswirkungen Die vorliegende planungsrechtlich ermöglichte Bebauung wird voraussicht-

lich keine besonderen, für die Luftqualität entsprechender Gebiete relevan-

ten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung zu keinen erheblichen 

Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden best-

möglichen Luftqualität führen wird. 

  

 Schutzgut Klima 

Situation 

Schwäbisch-Fränkische 

Waldebene 

Das Planungsgebiet liegt in dem Naturraum „Schwäbisch-Fränkische Wald-

berge“. Das Klima des Naturraums wird von dem großen Waldgebiet 

„Schwäbisch-fränkischer Wald“ geprägt. 

Situation 

Umgebung 

Die geplante Wohnbaufläche liegt am östlichen Rand des Obersulmer Orts-

teils Weiler. Im Norden und Westen wird das Planungsgebiet durch die vor-

handene Wohnbebauung begrenzt. Im Süden schließt sich eine Streuobst-

wiese, die sich in weit fortgeschrittener Verbuschung befindet, an. Im Osten 

grenzt das Gebiet an Weinbauflächen an. 

Planungsgebiet  Die geplante Baufläche selbst wird derzeit entlang des bestehenden Sied-

lungsrandes als Garten und als Streuobstwiese genutzt. Bei dem Gebiet han-

delt es sich um einen nach Nordwesten geneigten Hang, der von 241,5 m ü. 

NN. auf etwa 229,0 m ü.NN abfällt19. In siedlungsklimatisch relevanten Wet-

terlagen wird auf den höher gelegenen Weinbergen Kaltluft produziert, wel-

che gemäß dem Gefälle in die Richtung des Planungsgebietes abfließt. Auch 

die als Streuobst und Garten genutzten Flächen fungieren als Kaltluftab-

fluss- und Entstehungsflächen und tragen somit zur Durchlüftung des an-

grenzenden Siedlungsrandes bei. 

Auswirkungen Durch die Bebauung verändert sich das ursprüngliche Kleinklima. Versie-

gelte Flächen und Bebauung heizen sich stärker auf als Freiflächen. Dadurch 

wird die Kaltluftproduktion vermindert. Durch die Überbauung lokalklima-

tisch wirksamer Ausgleichflächen verschlechtert sich die Durchlüftungssitu-

ation der direkt benachbarten Siedlungsränder in gewissem Maße. Erhebli-

che Auswirkungen auf das Siedlungsklima von Weiler sind aufgrund der ge-

ringen Größe des Planungsgebietes jedoch nicht zu erwarten. 

 

 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

 Erholung/Wohnumfeld 

Situation Umgebung Der Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ bietet Touristen und Anwoh-

nern viele Rad- und Wanderwege. 

Planungsgebiet Der Großteil des Planungsgebiets selbst wird nicht zur Erholung genutzt. Le-

diglich der asphaltierte Feldweg am Rande des Gebietes kann von Radfah-

rern und Spaziergängern bzw. Wanderern betreten werden und bieten Zu-

gang zur freien Landschaft. 

 
19 Käser Ingenieure, 2023: Bebauungsplan und örtliche „Torgärten“, Begründung mit Nachtrag. Entwurf 
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Bewertung Das Planungsgebiet besitzt daher für die direkten Anwohner eine geringe 

Bedeutung für die Erholung. Das Gebiet ist daher gering empfindlich gegen-

über einer Umnutzung als Wohngebiet. 

Auswirkungen Woh-

numfeld/Erholung 

Durch die Bebauung vermindert sich die Wohnumfeldqualität für die An-

wohner der Nordstraße in gewissem Maße. Durch den weitestgehenden Er-

halt der Grünstrukturen in der westlichen Hälfte des Planungsgebietes wird 

dieser Effekt minimiert. Der asphaltierte Feldweg bleibt als Verbindungsweg 

bestehen. Durch den Erhalt der Grünstrukturen, durch die geplante Eingrü-

nung sowie durch den weiterhin nutzbaren Feldweg sind keine erheblichen 

Auswirkungen auf die naturverbundene Erholung oder auf das Wohnumfeld 

zu erwarten. 

Auswirkungen  

Schallschutz 

Es liegt für das Gebiet keine Schalltechnische Untersuchung vor. Aufgrund 

der geringen Größe des Gebietes und der bereits vorhandenen umliegen-

den Nutzung sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

bau- und betriebsbe-

dingte Auswirkungen 

Baubedingt wird es kurzzeitig zu Lärmbelastungen kommen. Betriebsbe-

dingt ist keine zusätzliche Lärmbelastung zu erwarten. 

 

 Kultur- und sonstige Sachgüter, kulturelles Erbe 

Situation Kulturgüter und kulturelles Erbe wie Bodendenkmale oder Baudenkmale 

sind in innerhalb des Planungsgebietes nicht bekannt. 

 In den Hinweisen des Bebauungsplans wird darauf hingewiesen, dass wenn 

bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde entdeckt wer-

den, die Denkmalschutzbehörde oder Gemeinde umgehend zu benachrich-

tigen sind. 

 

 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkung Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten. 

 

1.6 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen 

festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 

ausgeglichen werden sollen 

 Die größtmögliche Minimierung der negativen Auswirkungen des Eingriffs 

im Baugebiet hat Vorrang vor Kompensationsmaßnahmen. 

Minimierung /  

Kompensation 

Die folgenden Maßnahmen dienen zur Vermeidung und Minimierung von 

nachteiligen Auswirkungen20: 

 • Ausschließliche Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen zur Be-

festigung von Stellplätzen und Garagenzufahrten (Boden, Wasser) 

• Bei Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist von unteren Boden-

schichten gesondert abzuheben und zu lagern, er ist in kulturfähigem 

 
20 Hinweis: Die jeweiligen Maßnahmen wirken sich positiv auf die in Klammern angegebenen Schutzgüter aus. 
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und biologisch-aktiven Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und 

Bodenverbesserung zu verwenden, er muss vor Vernichtung und Ver-

schwendung geschützt werden (Boden) 

• Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Tren-

nung von Ober- und Unterboden durchzuführen (Boden) 

• Baubedingte Bodenverdichtungen sind so gering wie möglich zu halten 

(Boden) 

• Verdichtete Bereiche sind nach Beendung der Baumaßnahmen wieder 

wirkungsvoll zu lockern (Boden) 

• Bei Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu 

verwenden (Boden) 

• Nichtüberbaute Flächen der Grundstücke müssen, soweit diese Flächen 

nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden, Grünflä-

chen sein (Boden, Klima, Wasser, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, 

Landschaftsbild) 

• Für die Bepflanzung sind bevorzugt heimische Laubgehölze und hoch-

stämmige Obstbäume zu verwenden (Boden, Klima, Wasser, Pflanzen, 

Tiere, biologische Vielfalt, Landschaftsbild) 

• Vom öffentlichen Straßenraum einsehbare Freiflächen müssen so ge-

staltet werden, dass sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen (Landschafts-

bild) 

• Verwendung insektenschonender Lampen, die nach unten gerichtet 

sind und kein Streulicht erzeugen (Tiere) 

• Beschränkung der Außenbeleuchtung auf das unbedingt erforderliche 

Minimum (Tiere) 

• Verwendung von Vogelschutzglas der Kategorie 1 bei Glas- und Fenster-

flächen, die ein Maß von 2 m² überschreiten und zu den östlichen und 

südlichen Außenbereichsflächen hin geplant sind, alternativ sind wirk-

same Markierungen gegen Kollisionen zu verwenden (Tiere) 

• Gehölzrückschnitte und Rodungsmaßnahmen sind zum Schutz der Vö-

gel und Kleinsäuger im Allgemeinen nur in dem Zeitraum vom 1. Okto-

ber bis zum 28. Februar zulässig (Tiere) 

• Durchführung der Entwässerung im Trennsystem (Wasser) 

• Pflanzung und Unterhaltung einer mind. 4 m breiten dreireihigen Ge-

hölzpflanzung mit Sträuchern im Pflanzraster von 1,5 m x 1,5 m auf der 

für den flächigen Pflanzzwang festgelegten Fläche, ausgefallene Ge-

hölze sind zu ersetzen, Stützmauern und Einfriedungen sind innerhalb 

des flächigen Pflanzzwangs zulässig (Pflanzen, Tiere, biologische Viel-

falt, Landschaftsbild, Klima) 

• Festsetzung eines Pflanzzwangs für drei Einzelbäume pro Grundstück 

(Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Klima) 

• Bestehender Bewuchs ist auf der mit Pflanzbindung belegten Fläche zu 

erhalten, zu pflegen und bei Abgang gemäß der Artenliste in Kapitel 2.1 

zu ersetzen (Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Klima) 

• Auf der Dachfläche, die für die Solarnutzung geeignet ist, ist eine Photo-

voltaikanlage zur Stromerzeugung zu installieren (Klima) 

• Regelungen zur Gestaltung der Dächer, Außenfassaden und Stützmau-

ern (Landschaftsbild) 
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• Es sind nur lebende Einfriedungen gemäß Artenliste in Kapitel 2.1 mit 

innenliegendem Maschendraht-, Stabgitter- oder Holzzaun zulässig 

(Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschaftsbild) 

• Einfriedungen müssen einen Abstand von 15 cm zum Boden einhalten, 

um eine Durchwanderbarkeit für Kleintiere zu ermöglichen. Ausgenom-

men hiervon sind Tore und Toranlagen, die Teil der Einfriedung sind 

(Tiere) 

• Anlage von Trockenmauern (Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt) 

Gutachterliche Empfeh-

lung 

• Abgetragener Mutterboden soll auf anderen landwirtschaftlichen Flä-

chen ausgebracht werden, um ihn indirekt zu erhalten (Boden) 

Kompensation Zur Kompensation des Eingriffs in die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen 

und Tiere werden auf den Baugrundstücken Trockenmauern errichtet. 

Beurteilung der Kom-

pensation 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Viel-

falt, Landschaftsbild, Fläche / Boden, Wasser, Klima / Luft und Mensch, Ge-

sundheit und Bevölkerung sind weitestgehend minimiert und i. S. d. Ein-

griffsregelung in vollem Umfang kompensiert. Weitere Kompensations-

maßnahmen i. S. d. Eingriffsregelung sind deshalb nicht erforderlich. 

 

1.7 Prognose der voraussichtlichen Entwicklung des 

Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

 Bei Nichtdurchführung der Planung ist anzunehmen, dass die Nutzung wei-

ter wie bisher erfolgt. 

 

1.8 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen 

Lösungsmöglichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im 

Hinblick auf die Umweltauswirkungen 

Planungsvariante Die ursprüngliche Bebauungsplanung sah den Ausbau des asphaltierten 

Feldweges im Osten des Planungsgebietes auf eine Breite von 6 m vor. Des 

Weiteren sollte die Zufahrt zu dem Flurstück 126 als geschotterte Fläche an-

gelegt werden. Aufgrund der Schutzgebietssituation wurden diese Pla-

nungsvarianten verworfen. 

 

1.9 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt (Monitoring) 

rechtliche Grundlage 

§ 4 c BauGB „Überwa-

chung“ 

Das BauGB besagt in § 4 c: „Die Gemeinden überwachen die erheblichen 

Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne 

eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 

Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchfüh-

rung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und 

von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4. Sie nutzen dabei die im Umwelt-

bericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch 

angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Be-

hörden nach § 4 Abs. 3.“ 

Monitoring Folgende Überwachungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
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Ausgleichsmaßnahmen Jeweils ein, fünf und zehn Jahre nach Baugebietsumsetzung ist durch die 

Gemeinde bzw. durch ein beauftragtes Fachbüro zu überprüfen, ob die fest-

gesetzten Maßnahmen zum Anpflanzen und zum Anlegen der Trockenmau-

ern wie geplant umgesetzt wurden und funktionsfähig sind. Defizite sind 

umgehend zu beseitigen. Bei Fehlentwicklungen sind geeignete Maßnah-

men, z. B. ergänzende Pflanzungen oder Modifizierung der Flächenpflege, 

zu treffen. 

 

1.10 Allgemein verständliche Zusammenfassung (Umweltbericht) 

 

Planung: Die Gemeinde Obersulm beabsichtigt am östlichen Ortsrand des Ortsteils 

Weiler ein Baugebiet auszuweisen. Um hierfür die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen zu schaffen, wurde der vorliegende Umweltbericht „Torgär-

ten“ erarbeitet. 

Bestandsbewertung: Aus der Bestandsbewertung geht hervor, dass die Schutzgüter überwiegend 

von geringer bis mittlerer Bedeutung sind. Vor allem die vorhandene Streu-

obstwiese stellt einen größeren mittelwertigen Bereich für das Schutzgut 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt dar. 

Auswirkungen: Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen zu erwarten: 

Schutzgut Pflanzen und 

Tiere 

Durch die geplante Bebauung geht ein Biotopkomplex aus einem Streuobst-

bestand mit Fettwiese, einem Garten und Hecken aus nicht heimischen 

Strauchbeständen verloren, Lebensraumbeziehungen werden ge- bzw. zer-

stört. 

Artenschutz Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötung, Störung des Erhal-

tungszustandes der lokalen Population, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) werden unter Beachtung entsprechender Maßnahmen (Bau-

zeitenregelung) nicht ausgelöst. 

Schutzgut 

Landschaftsbild 

Aufgrund einer entsprechend gestalteten Ein- und Durchgrünung und der 

geringen Größe des Planungsgebietes sind keine weithin sichtbaren negati-

ven Auswirkungen zu erwarten. 

Schutzgut Fläche/ 

Boden 

Nach der Umsetzung der Planung steigt der Anteil (teil-)versiegelter Flächen 

auf ca. 35 % der Planungsgebietsfläche. Dies entspricht einer Neuversiege-

lung von etwa 857 m². 

Schutzgut Wasser Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwar-

ten. 

Schutzgut Klima Durch die Überbauung lokalklimatisch wirksamer Ausgleichflächen ver-

schlechtert sich die Durchlüftungssituation der direkt benachbarten Sied-

lungsränder in gewissem Maße. Aufgrund der geringen Größe des Pla-

nungsgebietes sind jedoch keine erheblichen Verschlechterungen des Sied-

lungsklimas von Weiler zu erwarten. 

Schutzgut Mensch Es sind keine gravierenden Auswirkungen auf das Wohnumfeld oder die Er-

holungseignung zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter 

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter durch Umsetzung der Planung sind 

nicht zu erwarten. 
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Wechselwirkungen  

zwischen den  

Schutzgütern: 

Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten. 

Eingriffs-Ausgleich Zum Eingriffs-Ausgleich innerhalb des Planungsgebiets sind v. a. flächige 

Pflanzzwänge und Pflanzbindungen im Bebauungsplan festgesetzt. Des Wei-

teren sind Trockenmauern auf den Grundstücksflächen anzulegen. 

Prüfung anderweitiger 

Lösungsmöglich- 

keiten: 

Die ursprüngliche Bebauungsplanung sah den Ausbau des asphaltierten 

Feldweges im Osten des Planungsgebietes auf eine Breite von 6 m vor. Des 

Weiteren sollte die Zufahrt zu dem Flurstück 126 als geschotterte Fläche an-

gelegt werden. Aufgrund der Schutzgebietssituation wurden diese Pla-

nungsvarianten verworfen. 

Schwierigkeiten bei 

der Ermittlung der  

Beeinträchtigungen: 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen und Unterla-

gen sind keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten aufgetreten. 
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Obersulm 

WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG (ehemals Walter + Partner GbR Beratende Ingenieure VBI), 

2022: BV Göldenboth - Flurstück 1125/1, Nordstraße, Obersulm, Weiler – Baugrundgutachten 

WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG, 2023: Gemeinde Obersulm, Erschließung Torgärten, Weiler, 

Baugrundgutachten – Schadstoffe 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und An-

rechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-

Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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2.0 Empfehlungen für Festsetzungen und Hinweise mit 

grünordnerischen und ökologischen Zielsetzungen zur 

Übernahme in den Bebauungsplan 

 Aus den vorangegangenen Kapiteln wurden Maßnahmen bzw. Festsetzun-

gen zur Minimierung und zum Ausgleich des Eingriffs im Baugebiet entwi-

ckelt, die zur Übernahme in den Bebauungsplan empfohlen werden. 

 

2.1 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder anderen 

Begrünungen (Pflanzzwang) 

Allgemeines Die flächigen Pflanzzwänge für die Gehölzgruppen sind gemäß den Darstel-

lungen des Bebauungsplanes umzusetzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu 

pflegen und bei Abgang gemäß der Artenliste nach Tabelle 5 zu ersetzen. 

 Auf allen festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-

chern sind bauliche Anlagen und Bodenversiegelungen, ausgenommen der 

in den örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans genannten Stützmau-

ern und Einfriedigungen, grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

 Pflanzzwang auf privaten Grundstücksflächen 

Flächen zum Anpflanzen 

von Sträuchern auf pri-

vaten Grundstücksflä-

chen  

(A 1) 

Die im Bebauungsplan mit Pflanzzwang gekennzeichneten mind. 4 m brei-

ten Streifen sind zur Eingrünung des Wohngebietes mit einer dreireihigen 

Gehölzpflanzung aus Sträuchern im Pflanzraster von 1,5 m x 1,5 m zu be-

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Geeignete Gehölzarten sind der Tabelle 

5 zu entnehmen. Die Gehölzpflanzung ist als freiwachsende Hecke zu unter-

halten. Bei Abgang von Gehölzen sind diese mit Arten aus der Tabelle 5 zu 

ersetzen. Stützmauern und Einfriedungen sind innerhalb des Streifens mit 

Pflanzzwang zulässig. 

Pflanzzwang 

Einzelbaum 

pro Baugrundstück (A2) 

Zur Durchgrünung des Baugebietes sind pro Baugrundstück drei heimische, 

hochstämmige Laubbäume oder Obsthochstämme mit einem Stammum-

fang von mind. 12 - 14 cm anzupflanzen. Die Lage der zu pflanzenden 

Bäume ist nicht festgesetzt. Die Bäume sind zu pflegen und bei Abgang zu 

ersetzen. Geeignete Baumarten sind der Tabelle 5 zu entnehmen. 

 

 Pflanzbindung 

Erhalt des bestehenden 

Bewuchses (B 1) 

Auf der mit Pflanzbindung gekennzeichneten Fläche ist der bereits beste-

hende Bewuchs zu erhalten und zu unterhalten. Bei Abgang von Gehölzen 

sind diese gemäß der Artenliste nach Tabelle 5 zu ersetzen. 

 

  



Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Torgärten“ 

in Obersulm 

 27 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Tabelle 5: Artenliste gemäß der Pflanzliste „Heimische Gehölze – 

Empfehlungen zur Artenauswahl und Pflanzung im Landkreis Heil-

bronn“21 

Bäume: 

Acer campestre     Feld-Ahorn 

Acer platanoides     Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 

Alnus glutinosa     Schwarz-Erle 

Betula pendula     Hängebirke 

Carpinus betulus     Hainbuche 

Fagus sylvatica     Rotbuche 

Fraxinus excelsior     Esche 

Populus tremula     Zitterpappel 

Prunus avium     Vogel-Kirsche 

Prunus padus     Traubenkirsche 

Quercus petraea     Trauben-Eiche 

Quercus robur     Stiel-Eiche 

Salix alba     Silber-Weide 

Salix fragilis     Bruch-Weide 

Sorbus aucuparia     Eberesche 

Sorbus domestica     Speierling 

Sorbus torminalis     Elsbeere 

Tilia cordata     Winter-Linde 

Tilia platyphyllos     Sommer-Linde 

Ulmus minor     Feld-Ulme 

Ulmus glabra     Berg-Ulme 

Obstbäume [ergänzt von Bioplan]: 

Es wird empfohlen auf regionaltypische Streuobstsorten zurückzugreifen. 

Sträucher: 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 

Corylus avellana    Gemeine Hasel 

Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaeus*   Pfaffenhütchen 

Frangula alnus    Faulbaum 

Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa    Schlehe 

Rubus fruticosus    Brombeere 

Rhamnus cathartica   Kreuzdorn 

Rosa canina    Hunds-Rose 

Rosa rubiginosa    Wein-Rose 

Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa   Trauben-Holunder 

Salix caprea    Sal-Weide 

Salix purpurea    Purpur-Weide 

Salix triandra    Mandel-Weide 

Salix viminalis    Korb-Weide 

Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 

 * giftige Früchte 

Aufgeführte Arten, die potentielle Wirtspflanzen für die Kirschessigfliege sind, dür-

fen nicht angepflanzt werden. 

 

 
21 Landratsamt Heilbronn, o.D.: Heimische Gehölze – Empfehlungen zur Artenauswahl und Pflanzung im Landkreis Heilbronn 
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2.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Interne Maßnahmen Folgende durch Planeinschriebe und schriftliche Festsetzungen im Bebau-

ungsplan gesicherte Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes werden den Eingriffen im Bebauungsplan "Torgärten" zuge-

ordnet: 

 • Pflanzpflicht A 1, A 2 

 Des Weiteren sind auf den Grundstücksflächen Trockenmauern zum Aus-

gleich der Eingriffe im Bebauungsplan „Torgärten“ zu errichten. Detaillierte 

Beschreibungen und Hinweise sind Kapitel 3.5 zu entnehmen. 

 

2.3 Maßnahmen und Hinweise zum Artenschutz 

Gehölzrückschnitte, 

Gehölzfällungen 

Fällungen von Bäumen und Sträuchern sowie Gehölzrückschnitte sind zur 

Vermeidung des Tötungsverbotstatbestandes nur außerhalb der Aktivitäts-

zeit der Vögel und Kleinsäuger im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Feb-

ruar durchzuführen. 

2.4 Sonstige Festsetzungen oder Regelungen mit Bedeutung für 

Natur und Landschaft (Übernahme aus Bebauungsplan und 

örtlichen Bauvorschriften) 

Gestaltung nicht über-

baubare Flächen 
Die nicht überbauten Flächen sind, soweit sie nicht für eine andere zulässige 

Verwendung benötigt werden, als Grünfläche anzulegen. Lose Materialien 

und Steinschüttungen sowie die Anlage von Schottergärten sind auf den 

Freiflächen nicht zulässig. Freiflächen, die von dem öffentlichen Straßen-

raum einsehbar sind, müssen so gestaltet werden, dass sie das Ortsbild 

nicht beeinträchtigen. 

Stellplätze / Wege /  

Zufahrten 
Zur Befestigung von Stellplätzen sowie Garagenzufahrten sind ausschließ-

lich in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. wassergebundene Decke, was-

serdurchlässige Pflasterung, Rasengittersteine oder Schotterrasen) auszu-

führen. 

Einfriedungen Einfriedungen sind ausschließlich als lebende Einfriedungen (Hecken, Sträu-

cher und Büsche) mit innenliegendem Stabgitter-, Maschendraht- oder 

Holzzaun gemäß der Artenliste in Tabelle 5 zulässig. Zwischen der Unter-

kante der Einfriedung und dem Boden (Erdreich) ist ein Abstand von min-

destens 15 cm einzuhalten, um eine Durchwanderbarkeit für Kleintiere zu 

ermöglichen. Diese Vorgabe gilt nicht für Tore sowie Toranlagen, die Teil der 

Einfriedung sind. 

Stützmauern Stützmauern sind allgemein bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Höhere 

Stützmauern sind nur in abgetreppter Bauweise zulässig. Das waagrechte 

Stufenmaß muss hierbei mindestens 0,5 m betragen. Betonmauern sind 

nicht als Stützmauern zulässig. Ausgenommen von diesem Verbot sind Be-

tonfertigteile zum Bepflanzen sowie mit Naturstein verblendete Betonmau-

ern. 

Mutterboden Mutterboden muss vor Vernichtung und Verschwendung geschützt werden. 

Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung 

des Ober- und Unterbodens durchzuführen. Der anfallende Mutterboden 
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ist gesondert zu lagern und in kulturfähigem und biologisch-aktivem Zu-

stand zu erhalten. Er ist zur Rekultivierung und zur Bodenverbesserung zu 

verwenden. Auffüllungen sollen ausschließlich unter Verwendung von Aus-

hubmaterial (Unterboden) erfolgen. 

 Baubedingte Bodenverdichtungen sind möglichst gering zu halten. Verdich-

tete Bereiche sind nach Beendung der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lo-

ckern. 

Verwendung insekten-

schonender Lampen 
Es sind insektenschonende Lampen (LED-Lampen, nicht heiß werdende 

Lampen und Leuchten) zu verwenden, die dem aktuellen Stand der Technik 

entsprechen, um nachtaktive Insekten, Fledermäuse und Vögel zu schützen. 

Die Leuchtkörper müssen nach unten gerichtet sein und die Lampen dürfen 

kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt not-

wendige Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind 

nicht zulässig. 

Verwendung von Vogel-

schutzglas 
Zum Schutz der Vögel ist bei Glas- und Fensterflächen, die ein Maß von 2 m² 

überschreiten und zu den östlichen und südlichen Außenbereichsflächen 

hin geplant sind, Vogelschutzglas der Kategorie 1 zu verwenden. Als Alter-

native sind wirksame Markierungen gegen Kollisionen zu verwenden (z.B. 

Punktraster, vertikale Linien (mind. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand), 

horizontale Linien (mind. 3 mm breit bei max. 3 cm Abstand oder mind. 

5 mm breit bei max. 5 cm Abstand)). 

Photovoltaikanlage Zur Stromerzeugung ist auf der Dachfläche, die für die Solarnutzung geeig-

net ist, eine Photovoltaikanlage zu installieren. 

Niederschlagswasser Die Entwässerung hat durch ein Trennsystem zu erfolgen. Das Dachwasser 

muss getrennt vom häuslichen Abwasser erfasst werden und ist in Zisternen 

einzuleiten. Hierbei ist die DIN 1986-100 zu beachten. Die Zisternen müssen 

ein Nutzvolumen von mind. 3 cbm, ein Rückhaltevolumen von 3 cbm sowie 

eine gedrosselte Überlaufabgabe von max. 2,0 l/s in den Regenwasserkanal 

besitzen. 
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3.0 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 

Gesetzliche Grundlage Im Zuge des geplanten Vorhabens entstehen Eingriffe in Natur und Land-

schaft. Diese unterliegen der Eingriffsregelung nach Bundes- bzw. Lan-

desnaturschutzgesetz. 

 

3.1 Methodisches Vorgehen zur Ermittlung von Eingriff und 

Ausgleich 

Vorgehensweise Die nachfolgende Abbildung zeigt die Arbeitsschritte zur Behandlung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

 

 

Abbildung 6:  

Arbeitsschritte der na-

turschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung 

 Arbeitsschritte zur Behandlung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

    

 

Schritt 1 

 

Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft (Bestandsauf-

nahme), Bewertung der Empfindlichkeit 

 

  

    

 

Schritt 2 

 

Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und (Weiter)entwick-

lung der Planung im Hinblick auf Verbesserungen für Natur-

haushalt und Landschaftsbild 

 

  

    

 

Schritt 3 

 

Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

 

  

    

 

Schritt 4 

 

Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und natur-

schutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage 

für die Abwägung 

 

  

 

 

 Für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere wird eine Eingriffs-Aus-

gleichs-Bilanzierung nach standardisierten Bewertungsverfahren erarbei-

tet. Eine Gegenüberstellung des Eingriffs-Ausgleichs sämtlicher Schutzgüter 

ist in Tabelle 12 zu finden. 
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3.2 Zusammenfassende Darstellung von Bestandsbewertung und 

Erheblichkeit des Eingriffs i. S. der Eingriffsregelung 

 

 

Im Rahmen der Schutzgutsbetrachtung im Umweltbericht wurde bereits 

eine Bewertung der Schutzgüter vorgenommen und darauf hingewiesen, 

wenn ein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung erheblich ist. 

Bestandsbewertung Aus der nachfolgenden Zusammenstellung in Tabelle 6 kann die Einstufung 

der Schutzgüter im Planungsgebiet ersehen werden. Daraus geht hervor, 

dass die Schutzgüter überwiegend von geringer bis mittlerer Bedeutung 

sind. 

Erheblichkeit Aus der Überlagerung der Bestandsbewertung mit der Empfindlichkeit ge-

genüber dem Vorhaben ergibt sich unter Berücksichtigung der Eingriffsin-

tensität die potentielle Beeinträchtigung eines Schutzgutes. Diese gibt Aus-

kunft darüber, ob ein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinne erheblich ist. 

 

 

Tabelle 6: Bewertung des Bestandes im Planungsgebiet; 

Schutzgutbezogene Beurteilung der Erheblichkeit des Eingriffs 

Schutzgut 
Bestands- 
bewertung 

Empfindlichkeit 
gegenüber 

potentieller 
Wirkfaktoren 

(siehe Tabelle 2) 

pot. Beeinträchti-
gung durch das 

Vorhaben 

Erheblichkeit des 
Eingriffs 

i. S. d. 
Eingriffsregelung 

Pflanzen und Tiere  -    erheblich 

Landschaftsbild / 
Erholung    nicht erheblich 

Boden / Fläche 
versiegelt, bebaut 
 

   nicht erheblich 

Natürliche Böden 
    erheblich 

Wasser  
Grundwasser 

  
 

(potentieller  
Schadstoffeintrag) 

() 

 
 

(potentieller  
Schadstoffeintrag) 

() 

nicht erheblich 
 
 

(nicht erheblich) 

 
Oberflächenwasser 
 

   nicht erheblich 

Klima / Luft  -    nicht erheblich 

 

 Zeichenerklärung zu Tabelle 6: 

  = gering 

 = mittel  

 = hoch 
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3.3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Schutzgut Pflanzen und 

Tiere 

 Methodisch wird für die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung das Verfahren der 

Ökokontoverordnung22 herangezogen. 

Gegenüberstellung von 

Bestand und Planung 

nach o. g. Verfahren 

Tabelle 7 zeigt die Bewertung des Zustands des Planungsgebiets vor Umset-

zung der Planung. In Tabelle 8 wird die Wertigkeit des Planungsgebiets nach 

Umsetzung der Planung prognostiziert.  

 

 

 

  

 
22 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-

geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 

Tabelle 7: Bewertung des Bestandes 

Nr. Biotoptyp 

N
o

rm
a

lw
e

rt
 

W
e

rt
sp

a
n

n
e

 

F
e

in
m

o
d

u
l 

ggf. Begrün-

dung Auf-/ Ab-

schläge 

Z
u

sc
h

la
g

 /
  

A
b

sc
h

la
g

 

a
n

re
ch

e
n

b
a

re
r 

B
io

to
p

w
e

rt
 

Fläche 

[m²] 

Bilanz-

wert 

[ÖP] 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 

(Flst. 124) mit Streuobst 
13 8 - 13 - 19 

Aufschlag (+6) 

wg Streuobstw., 

Abschlag (-2) wg 

Altersstruktur 

4 17 1.271 21.607 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 

(Flst. 147) 
13 8 - 13 - 19   0 13 24 312 

35.64 Grasreiche ausdauernde Ru-

deralvegetation (Flst. 147) 
11 8 - 11 - 15   0 11 83 913 

44.12 Gebüsch aus nicht heimi-

schen Straucharten (Zier-

strauchanpflanzung) 

(Flst. 124) 

6 6 - 9    0 6 76 456 

44.22 Hecke aus nicht heimischen 

Straucharten (Flst. 124) 
9 6 - 9    0 9 14 126 

60.10 Von Bauwerken bestandene 

Fläche (Flst. 124) 
1 1   0 1 10 10 

60.10 Von Bauwerken bestandene 

Fläche (Flst. 147) 
1 1   0 1 30 30 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder 

Platz (Flst. 147) 
1 1   0 1 169 169 

60.60 Garten [alle Untertypen] 

(Flst. 125/1 und 125/2) 
6 6 - 12   0 6 1.379 8.274 

Gesamtsumme Ökopunkte Bestand  31.897 

Gesamtsumme Fläche 3.056  
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Tabelle 8: Bewertung des voraussichtlichen Zustands nach Umsetzung der Planung 

Nr. Biotoptyp 

N
o

rm
a

lw
e

rt
 

W
e

rt
sp

a
n

n
e

 P
la

-

n
u

n
g

sm
o

d
u

l/
F

e
in

m
o

-

d
u

l 
(V

e
rb

e
ss

e
ru

n
g

 B
i-

o
to

p
q

u
a

li
tä

t)
 

ggf. Begründung 

Auf-/ Abschläge 

Z
u

sc
h

la
g

 /
 A

b
sc

h
la

g
 

a
n

re
ch

e
n

b
a

re
r 

B
io

to
p

w
e

rt
 

Fläche 

[m²] 

Bilanz-

wert [ÖP] 

35.64 Grasreiche ausdauernde 

Ruderalvegetation (Flst 147) 
11 8 - 11   0 11 21 231 

42.20 Gebüsch mittlerer Stand-

orte (Pflanzzwang A1) 
14 10 - 14 - 16   0 14 130 1.820 

45.10 -
45.30a 

Alleen, Baumreihen, Baum-

gruppen und Einzelbäume 

auf sehr gering- bis gering-

wertigen Biotoptypen 

(60.60) 

8 4 - 8 
 Einzelbäume 

Neuanpflanzung 
0 8     

  6     Stk      x     (12   cm + 80 cm)       x      8    ÖP/cm   = 4.416 

60.10 Von Bauwerken bestandene 

Fläche 

(Flst 124, 125/1 und 125/2) 1 1   0 1 520 520 

60.10 Von Bauwerken bestandene 

Fläche (Nebenanlagen) 

(Flst 124, 125/1 und 125/2) 1 1   0 1 260 260 

60.10 Von Bauwerken bestandene 

Fläche (Flst 147) 1 1   0 1 30 30 

60.21 Völlig versiegelte Straße 

oder Platz (Flst 147) 1 1   0 1 256 256 

60.60 Garten [alle Untertypen] 

(neu) (Flst 124 und 125/1) 6 6    0 6 1.087 6.522 

60.60 Garten [alle Untertypen] 

(Erhalt) (Flst 125) 6 6    0 6 752 4.512 

Gesamtsumme Ökopunkte Planung  18.567 

Gesamtsumme Fläche 3.056  

 

Ergebnis Aus der Gegenüberstellung von Bestand und Planung ergibt sich: 

. / . 

Ökopunkte Bestand              

Ökopunkte Planung       

31.897 ÖP 

18.567 ÖP    

(100,00 %) 

(  58,21 %) 

 Ökopunktedefizit gesamt   13.330 ÖP (  41,79%) 

 

 Die durchgeführte Biotoptypenbewertung und die rechnerische Bilanzie-

rung zeigen, dass durch die Umsetzung der vorliegenden Planung und der 

darin festgesetzten internen Minimierungs- und Kompensationsmaßnah-

men der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere nicht voll kompensiert 

wird. Es verbleibt ein rechnerisches Defizit von 13.330 Ökopunkten, wel-

ches ausgeglichen werden muss. 
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Kompensation Die weitere Kompensation erfolgt durch die Anlage von Trockenmauern 

(vgl. Kap.3.5). 

 

3.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Schutzgut Boden 

Verfahren Die Beurteilung von Eingriff und Ausgleich erfolgt anhand der Bewertung 

von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit 23 sowie anhand des Verfahrens zur 

Bodenbewertung im Rahmen der Ökokontoverordnung24 (siehe Kap. 1.5.3). 

Bodenfunktionen Bei der Ermittlung der Wertstufe eines Bodens werden somit folgende Bo-

denfunktionen betrachtet: 

• Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

• Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

• Filter und Puffer für Schadstoffe 

• Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Mithilfe von Kenngrößen des Bodens werden diese Funktionen entspre-

chend ihrer Leistungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (versiegelte Flä-

chen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) einge-

teilt. Für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ 

werden nur Standorte der Bewertungsklasse 4 (sehr hoch) berücksichtigt. 

Wertstufen Bewertungsklasse Funktionserfüllung 

0 = keine (versiegelte Flächen) 

1 = gering 

2 = mittel 

3 = hoch 

4 = sehr hoch 

Fallunterscheidungen Für die Gesamtbewertung des Bodens werden folgende Fälle unterschie-

den: 

Sonderfall besondere 

Bedeutung als Standort 

für natürliche Vegeta-

tion 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die 

Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der Gesamtbewertung 

in die Wertstufe 4 eingestuft. 

Reguläre Bewertung In allen anderen Fällen wird die Wertstufe des Bodens über das arithmeti-

sche Mittel der Bewertungsklassen für die anderen drei Bodenfunktionen 

ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ 

wird dann nicht einbezogen. 

Ökopunkte nach Öko-

kontoverordnung 

Die Ökokontoverordnung25 von Baden-Württemberg weist den errechneten 

Mittelwerten Ökopunkte zu: 

 
23 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2010): Bewertung von Böden nach ihrer 

Leistungsfähigkeit - Leitfaden für Planungen und Gestattungsverfahren 

24 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-

geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 

25 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-

geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 
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Tabelle 9: Wertstufen von Böden und Umrechnung  

in Ökopunkte 

Wertstufe 

Gesamtbewertung der 

Böden 

Bedeutung Ökopunkte pro m² 

0 keine (versiegelte Fläche) 0 

1 gering bis mäßig 4 

2 mittel 8 

3 hoch 12 

4 sehr hoch 16 
 

 Tabelle 10 zeigt die Bewertung des Bodens vor dem Eingriff, in Tabelle 11 

ist die Bewertung nach Umsetzung der Planung ersichtlich. 

 

 

Tabelle 10: Bestandsbewertung 

Flächenart 

Bewertungs-
klassen für 
die Boden-
funktionen 

Wertstufe 
(Gesamtbe-
wertung der 

Böden) 

Ökopunkte  
je m² 

Flächengröße 
[m²] 

Ökopunkte / 
Fläche 

Versiegelte Flächen 

(Flst 124) 
0 - 0 - 0 0,000 0,00 10 0 

Versiegelte Flächen 

(Flst 147) 
0 - 0 - 0 0,000 0,00 199 0 

Aufschüttung (Flst 125/1) 

und Umgebung der 

Straße (Flst 147) 

1 - 1 - 1 1,000 4,00 285 1.140 

Schwere Lehmböden 

(Flst 124, 125/1 und 

125/2) 

1 - 2 - 3,5 2,166 8,66 2.562 22.187 

Summe Ökopunkte  23.327 

Summe Fläche       3.056  
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Tabelle 11: Bodenbewertung Planung 

Flächenart 

Bewertungs-

klassen für 

die Boden-

funktionen 

Wertstufe 

(Gesamt-

bewertung 

der Böden) 

Öko-

punkte 

Abschlag auf-

grund von Boden-

verdichtung/ 

Überformung/ 

Versiegelung 

Flächen-

größe 

[m²] 

Öko-

punkte / 

Fläche 

versiegelte Flächen 
(überbaubare Grund-
stücksfläche, Verkehrs- 
flächen, Nebenanlagen) 
(Flst 124, 125/1 und 
125/2) 

0 - 0 - 0 0,000 0,00 0,00 780 0 

versiegelte Flächen 
(überbaubare Grund-
stücksfläche, Verkehrs- 
flächen, Nebenanlagen) 
(Flst 147) 

0 - 0 - 0 0,000 0,00 0,00 286 0 

Umgebung der Straße 
(Flst 147) 

1 – 1 – 1 1,000 4,00 3,60 21 76 

Schwere Lehmböden 
(Flst 124, 125/1 und 2) 

1 - 2 - 3,5 2,166 8,66 7,79 520 4.051 

Schwere Lehmböden 
(Flst 124, 125/1 und 2) 
(Erhalt) 

1 - 2 - 3,5 2,166 8,66 
Kein Abschlag, da 
Bereich erhalten 

wird 
1449 12.548 

Summe Ökopunkte 
 

16.675 

Summe Fläche     3.056  

 

 

Ergebnis Für das Planungsgebiet ergibt sich folgende Differenz: 

. / . 

PGges. vor Eingriff              

PGges. nach Eingriff       

23.327 ÖP 

16.675 ÖP    

(100,00 %) 

(  71,48 %) 

 Ökopunktedefizit gesamt   6.652 ÖP (  28,52 %) 

 

Beurteilung der  

Kompensation 

Für das Planungsgebiet entsteht für die aufgeführten Bodenfunktionen ein 

rechnerisches Kompensationsdefizit von 6.652 ÖP (28,52 %). 

Schutzgutübergreifende 

Kompensation 

Der sich aus der Umsetzung der Planung ergebende Kompensationsbedarf 

für das Schutzgut Boden wird schutzgutübergreifend beim Schutzgut Pflan-

zen und Tiere ausgeglichen (siehe Kap. 3.5). 

3.5 Maßnahmenbeschreibung und Aufwertungspotential 

interner Kompensationsmaßnahmen 

Trockenmauer Als interne Kompensationsmaßnahmen werden auf den Grundstücken Tro-

ckenmauern errichtet. Beim Bau der Trockenmauern sind die im Hand-

lungsleitfaden für die Sanierung von Trockenmauern26 definierten Stan-

dards einzuhalten. So ist bei der Errichtung der Trockenmauern der Quer-

schnitt des Handlungsleitfadens zu beachten (vgl. Abbildung 7). 

 
26 Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg (2018): Handlungsleitfaden für die Sanierung von Trockenmauern 



Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich zum Bebauungsplan „Torgärten“ 

in Obersulm 

 37 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Abbildung 7:  

Querschnitt zur Errich-

tung einer Trocken-

mauer27 

 

Bilanzierung Eine punktuelle Maßnahme wird im Regelfall für 1 € Maßnahmenkosten mit 

4 Ökopunkten verrechnet (Herstellungskostenansatz)28. Da die Trocken-

mauern nicht in der freien Landschaft, sondern in den Gärten errichtet wer-

den, erfolgt ein Abschlag, sodass 1 € Maßnahmenkosten mit 3 Ökopunkten 

verrechnet werden. 

 Schutzgutübergreifend betrachtet ergibt sich für das Planungsgebiet ein 

Kompensationsdefizit von 19.982 ÖP. Für die Errichtung der Trockenmau-

ern ergeben sich deshalb folgende Herstellungskosten, die zur Kompensa-

tion des Eingriffs aufgewendet werden müssen: 

 19.982 ÖP       /       3 ÖP/€                                                                = 6.660,66 € 

 Zur Kompensation des Defizits von 19.982 ÖP müssen Trockenmauern mit 

Herstellungskosten von insgesamt 6.660,66 € auf den Grundstücksflächen 

errichtet werden. 

  

 
27 Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg (2018): Handlungsleitfaden für die Sanierung von Trockenmauern 

28 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durch-

geführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) Vom 19. Dezember 2010 
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3.6 Zusammenstellung von Ausgleichsbedarf und externer 

Kompensation 

Kompensationsdefizit 

Pflanzen und Tiere 

Nach Umsetzung des Vorhabens ergibt sich für das Schutzgut Pflanzen und 

Tiere ein Kompensationsdefizit von 13.330 Ökopunkten (vgl. Kap. 3.3). 

Kompensationsdefizit 

Boden 

Für den nach der Umsetzung der Planung verbleibenden Eingriff in das 

Schutzgut Boden (6.652 ÖP) sind schutzgutübergreifende Ausgleichsmaß-

nahmen (vgl. Kap. 3.5) durchzuführen. 

 

Gesamtdefizit Ausgleichsdefizit Pflanzen und Tiere:              

Ausgleichsdefizit Boden                

13.330 ÖP 

6.652 ÖP 

 Ausgleichsdefizit gesamt   19.982 ÖP 

 

Kompensation 

gesamt 

Zum Ausgleich des Gesamtdefizits von 19.982 ÖP wird folgende interne 

Maßnahme (siehe Kap. 3.5) herangezogen: 

Ausgleich Anlage von Trockenmauern              19.982 ÖP 

 Ausgleich gesamt   19.982 ÖP 

Beurteilung des 

Ausgleichs 

Unter Einbeziehung der zuvor genannten Ausgleichsmaßnahme (vgl. 

Kap. 3.5) ist der Eingriff in die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere schutz-

gutübergreifend voll kompensiert. 

 

3.7 Zusammenfassende Darstellung von Beeinträchtigungen und 

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung sowie 

Kompensationsmaßnahmen 

 

 In der folgenden Übersicht (Tabelle 12) werden die hinsichtlich der geplan-

ten Bebauung zu erwartenden Konflikte betroffener Schutzgüter dargestellt 

und Maßnahmen aufgezeigt, die vorgesehen sind, um Beeinträchtigungen 

zu vermeiden, zu minimieren oder zu kompensieren. 
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Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

  sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Pflanzen und Tiere: 

Biotope: 
   

• Verlust eines Streuobstbestandes 
mit Fettwiese, eines Gartens und 
Hecken durch Überbauung 

 

 Anlegen von Grünflächen auf nicht 
überbauten Grundstücksflächen 

 Verwendung von heimischen Laub-
gehölzen und hochstämmigen Obst-
bäumen 

 Festsetzung eines Pflanzzwangs 

 Festsetzung von Pflanzbindungen 

 Lebende Einfriedungen 

Interne Kompensation: 

 Festsetzung von flächigen Pflanz-
zwängen auf privater Grundstücks-
fläche (A 1) 

 Festsetzung eines Einzelpflanz-
zwangs für drei Einzelbäume pro 
Grundstück (A 2) 

 Anlage von Trockenmauern 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere sind weitestgehend 
minimiert und i. S. d. Eingriffsregelung 
in vollem Umfang kompensiert. 
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Forts. Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

  sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Artenschutz:  Verwendung von insektenschonen-
der Beleuchtung 

 Beschränkung der Außenbeleuch-
tung auf das unbedingt erforderli-
che Minimum 

 Verwendung von Vogelschutzglas 
und anderen wirksamen Markierun-
gen gegen Kollisionen bei Glas- und 
Fensterflächen, die 2 m² überschrei-
ten und zu den östlichen und südli-
chen Außenbereichsflächen hin ge-
plant sind 

 Artenschutzrechtliche Vermeidungs-
maßnahmen (z. B. Bauzeitenrege-
lung) 

 Kleintierfreundliche Gestaltung der 
Einfriedungen (Bodenabstand) 

 Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG (Tötung, Störung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten) werden unter Beachtung 
entsprechender Maßnahmen nicht aus-
gelöst. 
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Forts. Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Landschaftsbild / Erholung    

• Veränderung des Landschaftsbildes 
durch Überbauung 

 Die beim Schutzgut Pflanzen und 
Tiere genannten Maßnahmen zur 
Ein- und Durchgrünung des Bauge-
bietes dienen der Einbindung in das 
Landschaftsbild 

 Gestaltung von öffentlich einsehba-
ren Flächen so, dass sie das Ortsbild 
nicht beeinträchtigen 

 Begrenzung der Gebäudehöhen 

 Regelungen zu Einfriedungen (u.a. 
Begrenzung der Höhe) 

 Regelungen zur Gestaltung der Dä-
cher, Außenfassaden und Stützmau-
ern 

 Die beim Schutzgut Pflanzen und 
Tiere genannten Kompensations-
maßnahmen wirken sich günstig auf 
das Schutzgut Landschaftsbild aus 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaftsbild sind weitestgehend mi-
nimiert. Weitere Kompensationsmaß-
nahmen i. S. d. Eingriffsregelung sind 
nicht erforderlich. 
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Forts. Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

  sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Wasserhaushalt    

• Erhöhung des Oberflächenabflusses  Festsetzung von Flächen für Pflanz-
bindungen und Pflanzzwänge 

 Anlegen von Grünflächen auf nicht 
überbauten Grundstücksflächen 

 Ausschließliche Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen zur Be-
festigung von Stellplätzen und Gara-
genzufahrten 

 Durchführung der Entwässerung im 
Trennsystem 

 Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser sind weitestgehend minimiert. 
Weitere Kompensationsmaßnahmen i. 
S. d. Eingriffsregelung sind nicht erfor-
derlich. 
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Forts. Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

  sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Boden  
Interne Kompensation (z.T. schutzgut-
übergreifend):  

• Versiegelung von Boden 
 

• Veränderung des Profilaufbaus 
 

• Veränderungen der physikalischen 
Bodeneigenschaften (Bodensackung, 
-verdichtung, -vermischung) 
 

• Veränderung der biologischen Bo-
deneigenschaften 

 Ausschließliche Verwendung von 
wasserdurchlässigen Belägen zur 
Befestigung von Stellplätzen und Ga-
ragenzufahrten 

 Gesonderte Lagerung und Schutz 
von bei Baumaßnahmen anfallen-
dem Mutterboden 

 Schonende Durchführung von not-
wendigen Bodenarbeiten unter 
sorgfältiger Trennung von Ober- und 
Unterboden 

 Lockerung von verdichteten Berei-
chen nach Beendung der Baummaß-
nahmen 

 Ausschließliche Verwendung von 
Aushubmaterial (Unterboden) bei 
Auffüllungen 

 Anlegen von Grünflächen auf nicht 
überbauten Grundstücksflächen 

 Festsetzung von Flächen für Pflanz-
bindungen 

 Festsetzung von flächigen Pflanz-
zwängen auf privater Grundstücks-
fläche (A 1) 

 Festsetzung eines Einzelpflanz-
zwangs für drei Einzelbäume pro 
Grundstück (A 2) 

 Anlage von Trockenmauern 

Die rechnerische Gegenüberstellung 
von Eingriff und Ausgleich zeigt, dass 
unter Beachtung der internen Minimie-
rungsmaßnahmen ein rechnerisches 
Kompensationsdefizit verbleibt. Die 
Kompensation erfolgt schutzgutüber-
greifend beim Schutzgut Pflanzen und 
Tiere. Unter Beachtung der Kompensa-
tionsmaßnahmen ist der Eingriff im na-
turschutzrechtlichen Sinne voll kom-
pensiert (vgl. Kap. 3.5.). 
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Forts. Tabelle 12: Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung 

  sowie Kompensationsmaßnahmen; Beurteilung der Kompensation des Eingriffs 

Betroffenes Schutzgut/ 

voraussichtl. Beeinträchtigung 

Minimierungs- 

maßnahmen 

Kompensations- 

maßnahmen 
Beurteilung der Kompensation 

Klima 
   

• kleinklimatisch: Erhöhung der bo-
dennahen Lufttemperatur und zu-
sätzliche Aufheizung / Austrocknung 
der Luft 

 Anpflanzung von Bäumen und Sträu-
chern wirken minimierend 

 Durch die oben genannten Maßnahmen 
wird der Eingriff in das Siedlungsklima 
minimiert. Kompensationsmaßnahmen 
i. S. d. Eingriffsregelung sind nicht erfor-
derlich. 
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Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.25.029
"Oberes Sulmtal mit Randhöhen"

Geschützes Biotop Nr. 168221250841
"Feldhecke Nordstraße ö Weiler" 

0 5 10 20 30 m

Maßstab 1 : 300

UBGOP zum Bebauungsplan
"Torgärten" in Obersulm,
OT Weiler

Plangröße:

Maßstab:       1 : 300 

AUFTRAGGEBER:PROJEKT:

Ingenieurbüro für
Baulandentwicklung IBW

Änderungen: Datum:

ANLAGE 1:

Bestandsplan

Gezeichnet: Bearbeitet: 08.01.2024

420 x 297 mm

Datum:Graus, Staudt Staudt

Gesellschaft  für  Landschaftsökologie  und  Umwelt-
planung   Bärbel Schlosser  und  Corinna  Graus  GbR
St.-Peter-Str. 2  .  69126 Heidelberg  .  Tel. 06221 4160730
info@bioplan-landschaft.de . www.bioplan-landschaft.de

Planungsgebietsgrenze

LEGENDE
Bestand

Sonstiges

Ziergehölze / Hecke (44.10/44.20)

Fettwiese (33.41)

grasreiche Ruderalvegetation (35.64)

Laubbaum (nicht eingemessen) (45.30/45.40)

versiegelte Fläche (60.20)

Bauwerk (60.10)

Umgrenzung Landschaftsschutzgebiet

Garten (60.60)

Umgrenzung gesetzlich geschütztes 
Offenlandbiotop nach LUBW
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